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da sic selbst weder Meerportnoch Kolonien, 5a Nicht

einmal bequeme und wohîftile Nouten hat. — Sollte
indeß jemand noch an diesen auffallenden Wahrheiten
zweifeln, so darf er nur einen Blik auf den Durch,
schnitt des jährlichen Zollertrags werfen, und er wird
lie Epochen leicht herausfinden, wo entweder die im
Ausland unter politischem oder religiösem Druk stehende

Industrie sich in die freye und tolerante Schweiz güch.

tele, oder wo der durch Kriege verscheuchte Spcku»
lalwns - und Tranfithandel seinen Zug durch die rauhe
aber friedliche Schweiz nahm. — Das auffallendste
Beyspi I dieser leztem Art geben uns indeß die Jahre,
welche seit dem französischen Krieg unsrer eignen Re»

velmion unmittelbar vorgicngen und aufdieftlde folgten.
Wenn übrigens die heutigen Regierungen ihr eige»

ms J- t reffe so wohl verstehen, daß weit entfernt die

Industrie zu drücken, sie selbige vielmehr begünstigen,

und durch Prämien ermunternwenn wir also nicht
mehr im Fall seyn werden, die Mißgriffe von ftemden
Regierungen uns zu Nu; zu machen; wenn auf der-

andern Seite die traurigen Ereignisse der leztern Jahre
dem Zwischenhandel der Schweiz bereits einen heftigen
Stoß rersezl-haben, wird nicht unsre eigne Regierung,
weit entfernt die dünnen Faden an welche diese wich,
tige Nah ungsquelle lose genug geknüpft ist / selbst

gewaltsamer Weise zu zerreissen, vielmehr alles mögliche

anwenden, sie wieder zu verstärken, und ihrer Seits
aus allen Kräften den nachlheiligen Umstanden ent.

gegen arbeiten, die sie von allen Seiten bedrohen? —
Und die einzige Art, wie sie es mit Erfolg wird thun
können, ist die möglichste Erleichterung und gänzliche

Befrcyung von allen drückenden Abgaben und Zöllen.

Wir gchen nun von dieftm Grundsatze aus, und
werden solchen auf die drey großen Länder mit denen

wir in unmittelbarer Berührung stehen anwenden.

(Die Fortsetzung-folgt.)

Gefttzgebeuder Rath, 28. September.-
Präsident: Lüthard.,

Auf den Antrag der Finanzcommißion wird folgende

Botschaft an den Vollz. Räch angenommen:
B- Vollz. Räthe! Aus Ihren Botschaften vom 11.

und -4. August und deren Beylagen hat der gesetzgeb.

Rath cntnomm.cn, daß die Vorsteher der Familie Zott
likoftr, so wie die Wittwe Keller von Wcinfetden, in

Betreff der ihnen von ihren Grundzinsgerechligkeiten
fordernden Beyträgen zu den Gemeindsaustagen nicht

«ugrgn'îiàte Klage gcft'ch.tt haben, pudern daß- die.

betreffenden thurganisshen Gemeinden in dieser Foà
rung wirklich zu weit gegangen seyen; daß dann aber
auch Sie B V. R. hierin bereits Remedur verschaffet
und den Befehl ertheilt habe», daß einstweilen der
Beziehung der Grundzinse keine Schwierigkeiten in den
Weg gelegt und der darauf erhaltene Arrest aufgeho-
den werde. Vermittelst dessen ist aber freylich die Frage :
von der Bcytragspfljcht der GrundzinScapitalien nicht .-

entschieden, noch weniger aber der Maßstab bestimmt,
nach welchem sie angelegt werben sollte». Odschon nun
auch der gesetzg. Rath es der Gerechtigkeit- ganz ange,
messen findet, daß diese Art von Vermögen im Fall
von Gemcindsaustagen mit belegt werde; so trägt er
jedoch Bedenken wegen der Grundzinse insbesondere
eine gesetzliche Bestimmung festzusetzen. Die hierüder
zu treffende Verfügung gehörte in das Gesetz über die-
Erhebung der Gemembsstcuren, wovon Ihnen B. V. R.
der Gesetzesvorschlag am 2. Jun. d. I. Übermacht wor.
den ist. Wenn also je die auf Ihre eigne Einladung
eingestellte Berathung über die Organisation des Ge.
meinderaths, womic das Besteurungswcscn der Ge.
meinten und der darauf Bezug habende Gesetzesvor-
schlag in dem genauesten Zusammenhang stchen, wieder
vor die Hand genommen und über diese Sache von
der Ccnlralregierung aus verfügt werden sollte; so wird
es denn der Fall seyn, dag auch wegen der Grund,
zinscapitalien eine gesetzliche Bestimmung getroffen-
werde. Bis zu diesem Zeitpunkt aber hält der gesetzg-
Rath für das Rathsamste, über dieses Specielle nichts
besonders zu verordnen. Bey dieser Lage der Sachen-
wird demnach in vorwaltenden Streitigkeiten nach
Vorschrift des Gesetzes vom 25. April 1800 verfahren
werden müssen, und cS werden mithin die Fälle, ws
wegen der Gemeindsanlagen auf Erundzinscapitalicn
die Gemeinden unter sich nicht einig sind, Ihnen B.
V. R. vorzulegen und nach Inhalt des Gesetzes von
Ihnen zu' verfügen seyn: Mit- dieser Beantwortung
Ihrer genannten Botschaften sendet Ihnen der gesetzg.

Rath zugleich die erhaltenen Schriften wiederum zurük.
Folgende zwey Gutachten der Criminalgesitzw Com.

mißion werden in Berathung genommen und alsdann-
nach dem Antrag der Mehrheit beschlossen, in den-

Gesitzvorschlagfder Muàhcit nicht einzutreten.

Gutachten der. Mehrhei-t.
B- Gesetzgeber Im Geist der unterm-- -

vor dem gesetzgeb. Ra:h gefallenen und ter Criminal"
Cdmmißion zugewiesenen Motion/ward von eitlem-
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Mitglied der Commißion bchliegendec Gesetzvorfthlag!
entworfen, den die Commißion in der Folge prüfen ^

und mit den nöthig erachteten Verbesserungen vorzuie- î

gen die Ehre haben wird. FallS der gesttzgeb. Aaih
nicht der Meynung der Mehrheit der Commißion bey.

treten sollte, die unmaßgeblich dafür hält: Der pro.
vifocifche Rath würde klüger handeln, wenn er die

mißliche Aufgabe eines auf politische Vergehen flch be.

ziehenden Strafgesetzes der künftigen Regierung (falls
sie es nöthig fände) überlassen, als am Ende seiner

Tage sich noch ein so problematisches Denkmahl stif-
ten würde.

Nach der Lehre: 8zxiendiku8 pauca, begnüge ich

Mich, Ihnen B. G. die Gründe der Mehrheit der

Commißion nur anzudeuten, in der Vermuthung, daß

eine ausführlichere E-ttwiklung derselben überflüßig seyn

würde:
1) Ist die innere und äussere Sicherheit des Staats

gegen Verschwörungen und gefährliche Unternehmungen
seiner Bürger durch den ersten Titel des 2ten Theils
unsers peinlichen Gesetzbuchs so gesichert, daß wenn je

dieses Strafgesetz einer Ausdehnung in der Folge be>

dürfte, doch gewiß keine Gefahr bey einem kleinern
Verzug desselben vorhanden ist.

2) Könnte die Einschränkung- der politischen Rede,
und Dnlcksceyh.ul des Bürgers, in keinen unschiklichern
Zeitpunkt falle», als in den gegenwärtigen, wo eine

neue Constitution im Wurf ist, über welche als einen

allgemeinen Berathungsgegenstand jeder Bürger unge
scheut seine Ansicht und Meynung zu eröffnen und zu

empfehlen Recht und Beruf hat. Sollte aber ein

solches Gesetz erst nach Einführung der neuen Constilu»
tion und Authoriläten seine Anwendung finden; so

würden wir durch die voreilige Ausstellung dieses Gesetzes

der Weisheit der kommenden Gesetzgebung vorgreifen,
die uns dafür nur in'dem Fall Dank wüßte, als sie

sich's zum Verdienst rechnen würde, dasselbe zu wie.
derrufen.

;) Muß dem Gesetz über politische Rede, und Denk.
Vergehen nothwendig ein allgemeines Gesetz über die

Prcßfreyheit vorgehen, denn ehe dies non plus ultra
bestimmt ist, würde jedes besondere Strafgesetz mit
unserer constitutionellen und bishin unlimitirten PreO
Freyheit im directe» Widerspruch stehen.

Nebst diesen besondern Gründen scheinen noch fol-
gende allgemeine Betrachtungen der Aufmerksamkeit
des gefttzg. Raths nicht unwürdig zu seyn:

Der. republikanische Gemeinsmn, die Grundlage'

> wahrer Vaterlandsliebe, kann des einem Volk schwer»
'

lich anders gebildet und unterhalten werden als wem,
i seine Regieningsform seine Regterungsverwaliung uiiv'

das Verdienst oder Unverdienst feiner Regenten zuiw
Licblingsgcgenstand der Beobachtung und des Gesprächs'
aller Classen wird, worüber Jeder, stye es m der
Schenke oder im glänzenden Cirkel, seine Meynung
über Gebrechen und VerbcsserungSmitte! frey sagen kaun ;'
freylich immer unter der Bedingung, daß wenn ex

durch Schmähungen Authontalen oder Mitglieder der.
selben beleidiget oder durch falsche Sachdarsiàmgen
boshaft verleumdet, er dafür verantwortlich ftye und
nach dem Gesetz büssen soll.

(Die Fortsetzung folgt.)

Be r n, 28ter Welnmonà
XXXl.

Leon; P et tolaz, Mitglied der helvets--
schen Tagsatzung, an den Heraue»-
geber des N e u e n S ch w e i z e r i s ch e n R e.-

p u b l i k a n e r s.

Bürger!
Gestern Abend erhielt ich den Abdruck einer vom

2? Weinmonat dalirten Erklärung einer Anzahl Mi'»-
glieder der helvetischen Tagsatzung, die Ereign,sse d-»-

treffend, welche die Fortsetzung ihrer Arbeiten hinderten.

Nicht shne Befremden stieß ich gleich Anfangs auf
die Worte : N a ch A n si ch t d e s G e seizes vo iw
28. W e i n m o n at I 8 o I, und ich bin es meinem'

Gewissen, meinen Pflichten, und der Ehre einer Na»-

tion, deren Vernichtung oder deren Entehrung und'

Schande man beabsichttt, schuldig, aufs fcyerlichstd'

und bestimmteste zu erklären:

Daß ich als Gesetze nur diejenigen Acten an.-

erkenne, die von einer Behörde ausgehen, der daS-

Volk durch seine Stellvertreter die Ausübung der gesetzt

gebenden Gewalt übertragen hatt

Daß ich diesen Character in dem öffentlichen Actes,

welchen sich die Minderheit des provisorisch.» gesetzt--

bcnven Rathes erlaubte auf keine Weise erkenne.<

indem die widerrechtlichen und gewal'rthätigen Schritte,-
in deren Begleit er erschien, feine Resultate in meinen-

Augen nie rechtfertigen können.

Daß ich, unter Vorbehalt meines Rechtes, d'iM
Volke, dessen Stellvertreter ich bin, welches ich a!s>

meinen einzigen Souverain erkenne, dem Volke, das-'

mir aufgetragen hat', mich jeder willkürlichen Hünd.

jung.« zu widersetze-!, cssàr- eine meiner heiligsten-PPB-
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ten achte, dasjenige nicht als Gesetz zu erkennen, was I

lie ersten Eigenschaften eines verbindenden Gesetzes nicht

an sich trägt.,
Saß ich, mit keiner anderen Waffe ausser jenen

des Rechtes und der öffentlichen Sittlichkeit versehen,

wich an diesen zu versündigen glauben würde, wenn

ich durch meine Unterschrift Ausdrücke gut hiesse, die

mir durch Irrthum sich einschleichen konnten, die aber

Acten zu rechtfertigen scheinen könnten, welche ich alâ

die Freyheit und Souverainität.der Nation beeinträch-

tigcnd ansehen muß, weil sie keineswegs der Ausdruk ihres

Willens sind, und hingegen die Vollziehung einer Vcr-

fassung hindern die von den Stellvertretern der Nation

angenommen ward, und die der einzige Vereinigungs,

Punkt für das Volk so lange seyn darf, bis es einen

deren Willen auf eine durchaus freye Weise wird
gcäussert haben.

Deßnahen und indem ich dem ganzen übrigen In-
halt der Erklärung der Mehrheil der Tagsatzung bey.

pflichte, setze ich für meine Person und in so weit

solches mich angeht, an die Stelle obstehcnder Worte

die f- lgenden: NachAasichl einer vom 28ten

Weinmonat datieren und Marc ac ci,
P r à si dent, G schwen d « n d L à t h a r d S e.

«reläks/UUterzeichnetenDrukschrift.
Der Reinheit meiner Absichten und Zweke bewußt,

behalte ich mir vor, der Mit. und Nachwelt darzu.

thun, daß ich weder unter die Feigen noch unter die

Becrä'.her gehöre, und daß, wenn die helvetische Na-

tivn aus der Reihe der Nationen verschwinden soll,

die Geschichte mir nie vorwerfen wird, daran Antheil

yn haben.

Ich bitte Sie Bürger, durch Ihre Blätter, die'

Gesinnungen eines Mannes bekannt zu machen, der

für sein Vaterland allein lebt und webt, der allen Par.

thcyen, Intriguen und Fnclionen fremde, zu jedem

Opfer stets bereit ist, wodurch dessen Freyheit und

Unabhängigkeit gesichert werden kann.

Republikanischen Gruß.

Bern, r. November iZoi. — L. Petto laz.

Kleine SHriften.
Taschenbuch ü be r die! Schweiz, von I.

I. Keller, mit -6 Kupfern, is. Stnk.
g a r d I 8 ol; im Verlag der Ebner«
sckcn Kunsthandlung. Ulm in Com.
m l ssio n d e r S t e t t i n i sch e n B u ch h a nd«

lün z- ;?6 Heuen.

Es geschieht einzig um der Vollständigkeit willen,
daß wir dieses, nun bereiis auch schön etwas ver«

alteten Taschenbuchs erwähnen. Eigenen oder inne.

ren Werth hat es durchaus keinen. Es enthält
Bruchstücke aus topographischen und geographischen

Werken und aus Reistdeschreiduiigen, flüchtig ohne Cri,
tik und Ordnung ausgehoben. Die tliunünirtrn Kupfer
sollen theils Schweizergegenden, theils Schwetzertrach-
ten vorstellen : sie sind aber durchaus unter aller Crilik.

àbrêgs äs l'kflilìoirs äss Ilelvsttens, connus aullsi sous

le nom äs Luissss; par (-sorge ?zvey.. — korti»
kaÄa patrum leriss longillima rerum. Virg. —
8. à löaulznne, clre?. llißnou Lomp., A à

karíz cbe? vero/, läbr. l8c>l- Z42.

Dieser Abriß der Schweizcrgcschichte läßt sich mit
Vergnügen lesen. Der Verfasser hat mit Auswahl und

Sorgfalt die besten Quellen benuzt, und sein« Schreib«
art ist gefällig und lebhaft.Er trägt die Geschichte

seines Vaterlandes in drey Abschnitten vor: der erste

geht bis zur Gründung der Schweizerfreyheit; der ste
bis zur Reformation, und der zte bis auf unsere Zei«

ten. — Von Seile 2? 6 an, beschäftigt sich der Vf.
mit der helvetischen Revolution. » Des blühende» Zu«
standes unerachtet, in welchem die mehreren der Schwei«
zerischen Staaten sich befanden; unerachtet der bewun«

dernswerthen Ordnung, die in ihren inneren Verwal«
tungen herrschte, der trefflichen Haushaltung, der mit
ftdcm Jahr sich mehrenden Ersparnisse, des Reichthu»

mes, in welchem der Staat, und des Wohlstandes,
worinn die einzelnen Bürger sich fanden, mußce man
seit langem in dem politischen Körper eine sehr spür-
bare Veränderung, und die Zeichen der Abnahme
und des Greisenallers wahrnehmen! Der Schweizer-
bund war einem baufälligen Hause ähnlich, das bey

der geringsten Bewegung zusammenstürzt! Sein Ent«
stehen war glorreich gewesen, und ruhmvoll hatte er

Jahrhunderte durch bestanden ; aber sein Daseyn, seine

Ruhe und sein Glük, hiengen von jenem Gleichgewichte

ab, das sich zwischen den Kräften jener nachbarlichen
und rivalisicenden Mächte, Oestreich und Frankreich
fand. Die Zerstörung dieses Gleichgewichts mußte für
das Daseyn selbst der Schwctzernation, die

gerechtesten Besorgnisse wecken! — " Die Geschichte

unserer Revolution ist kurz, in flüchtigen Zügen (mit
allzuviel unverdienter Schonung gegen Frankreich) bis

zum ?ten Herbstmonat, dem Eröffnungstage der he!«

peitschen Tagsatzung dargestellt.
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